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Konzept der Monopolkommission 

zur Förderung des Wettbewerbs auf den Energiemärkten 

 

Die Monopolkommission schla gt vor, folgende energiepolitische Maßnahmen konsequent umzusetzen: 

 

Fördersysteme für erneuerbare Energien 

Das Fo rdersystem fu r erneuerbare Energien sollte zuku nftig so ausgestaltet werden, dass 

 das nationale EE-Fo rdersystem und der europa ische Emissionsrechtehandel aufeinander abge-

stimmt werden, um so die Klimaschutzziele zu erreichen, 

 die Fo rderung erneuerbarer Energien auf ein Quotenmodell nach schwedischem Vorbild umge-

stellt wird, 

 das Erneuerbare-Energien-Gesetz zuku nftig einen langfristigen Pfad fu r den ja hrlichen Zubau 

von Anlagen festlegt, 

 Anlagen dann nicht gefo rdert werden, wenn der Bo rsenpreis negativ ist. 

 

Versorgungssicherheit in der Energiewende 

Die Versorgungssicherheit kann sichergestellt werden, indem  

 Netzungleichgewichte neben dem Netzausbau auch durch mo gliche alternative Mechanismen 

verringert werden, 

 eine kleine strategische Kapazita tsreserve geschaffen wird, die den Gesamtkapazita tsbedarf si-

cherstellen soll, 

 die Markttransparenzstelle und die Bundesnetzagentur den Bedarf an Kapazita tsmechanismen 

laufend evaluieren und erforderlichenfalls langfristig eine mit den anderen Mitgliedsstaaten 

abgestimmte Einfu hrung von Kapazita tsma rkten vorbereitet wird. 

 

Regulierung und Ausbau der Energieversorgungsnetze 

Die Regulierung von Strom- und Gasnetzen ist zu verbessern durch 

 eine U berpru fung der Ausgewogenheit von Regulierungsaufwand und -nutzen, insbesondere 

vor der im Jahr 2019 beginnenden Anreizregulierungsperiode, 

 eine U berpru fung der Anreizregulierung auf eine geeignete Investitionsvergu tung, insbesonde-

re von Verteilnetzbetreibern, 

 eine Anpassung der Netzentgelte hin zu einem ho heren Grundentgelt, um dem Problem der 

Netzparita t zu begegnen, 

 die Pru fung und Fo rderung der Zusammenlegung weiterer Gasgroßhandelsmarktgebiete, zur 

Steigerung der Handelsliquidita t, Versorgungssicherheit und der Produktvielfalt, 

 

 die vollumfa ngliche Integration aller Gasprodukte in die gemeinsame Handelsplattform PEGAS 
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zur Vermeidung von Handelsineffizienzen, 

 eine umfassende Ausgestaltung der Netzkodizes, 

 die Aufnahme von Konzessionen zum Betrieb von Energieversorgungsnetzen in den Anwen-

dungsbereich des fo rmlichen Vergabeverfahrens gema ß §§ 97 ff. GWB. Bei der Entscheidung 

u ber die Konzessionsvergabe sollte der angebotene Abschlag vom Netznutzungsentgelt aus-

schlaggebend sein. Eine entsprechende Bestimmung ist in § 46 EnWG aufzunehmen. 

 

Der vor allem im Rahmen der Energiewende notwendige Netzausbau kann reduziert werden, indem 

 vorhandene Netzausbaualternativen (z. B. Demand Side Management) und Mo glichkeiten des 

Abregelns sta rker in die Ausbauplanungen einbezogen werden, 

 ein kostenneutrales, von den Energieerzeugern zu tragendes, ra umlich differenziertes Netzent-

gelt (bzw. Netzpra mie) eingefu hrt wird (G-Komponente), durch das Anreize fu r Anna herungen 

von Erzeugungs- und Verbrauchsstandorten gesetzt werden. 

 

Großhandel 

Um den Wettbewerb im Großhandel von Strom und Gas zu sta rken, sollte(n) 

 die Markttransparenzstelle als Kooperations- und Lernplattform zwischen den fu r die Aufsicht 

u ber den Energiehandel zusta ndigen Beho rden und externen Experten genutzt werden, 

 Datensa tze der Markttransparenzstelle und ACER wettbewerbsneutral und mit Zeitverzo ge-

rung der Wissenschaft zu Forschungszwecken zur Verfu gung gestellt werden, 

 die Engpassmanagementsysteme im Strom- und Gassektor ausgebaut und ein europa ischer 

Energiebinnenmarkt geschaffen werden. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Die Monopolkommission ist ein sta ndiges, unabha ngiges Expertengremium, das die Bundesregie-

rung und die gesetzgebenden Ko rperschaften auf den Gebieten der Wettbewerbspolitik, des Wett-

bewerbsrechts und der Regulierung bera t. Zu ihren gesetzlich festgelegten Aufgaben za hlt unter 

anderem die Erstellung eines Sondergutachtens, das die Wettbewerbsentwicklung auf den Strom- 

und Gasma rkten untersucht. Die Monopolkommission besteht aus fu nf Mitgliedern, die auf Vor-

schlag der Bundesregierung durch den Bundespra sidenten berufen werden. Vorsitzender der 

Monopolkommission ist Prof. Dr. Daniel Zimmer von der Universita t Bonn. 


